
Gesetze

(6) Die höheren Räte haben das Recht, die Durchführung von 
Beschlüssen unterer Volksvertretungen, die gegen Gesetze oder 
Verordnungen oder gegen Beschlüsse der Volkskammer, des 
Ministerrates oder höherer örtlicher Volksvertretungen verstoßen, 
bis zur Entscheidung der Volksvertretungen nach Abs. 3 aus
zusetzen. Diese Entscheidung ist in der nächsten Tagung der 
Volksvertretung herbeizuführen.

(7) Die örtlichen Volksvertretungen haben das Recht, gegen 
Beschlüsse höherer örtlicher Räte Einspruch einzulegen. Der Ein
spruch kann bei der Volksvertretung, deren Rat den Beschluß 
gefaßt hat, oder bei dem diesem übergeordneten Rat eingelegt 
werden. Über den Einspruch, der keine aufschiebende Wirkung 
hat, ist unverzüglich zu entscheiden.

Zweiter Teil

Die ö r t l i c h e n  V o l k s v e r t r e t u n g e n

Abschnitt I

Aufgaben und Rechte der örtlichen Volksvertretungen

§ 6
(1) Die örtlichen Volksvertretungen leiten im Rahmen ihrer 

Aufgaben und Rechte auf der Grundlage der Verfassung und der 
Gesetze sowie der Beschlüsse der Volkskammer, des Ministerrats 
und der höheren örtlichen Volksvertretungen den politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau des Sozialismus in ihrem 
Zuständigkeitsbereich.

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
a) die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der 

Schutz des gesellschaftlichen Eigentums und die Stärkung 
der Bereitschaft zur Verteidigung der Heimat;

b) die Einhaltung und Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und die Gewährleistung der Rechte der Bürger;

c) den Volkswirtschaftsplan und den Haushaltsplan für ihren 
Zuständigkeitsbereich auf der Grundlage des Volkswirt
schaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes sowie der ent
sprechenden Pläne der höheren Volksvertretungen zu be
schließen, die Durchführung der Pläne zu gewährleisten, 
Berichte über die Erfüllung dieser Pläne entgegenzuneh
men und dem Rat für die Haushaltsführung Entlastung zu 
erteilen;
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